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Ausgangslage: 

 

Der Abwasserverband Bühler-Gais wurde gegründet, um die Abwasserentsorgung der beteiligten 

Gemeinden effizient und gemessen an den gemeinsamen Bedürfnissen zu koordinieren. Die Statu-

ten regeln Aufbau, Aufgaben, Rechte und Pflichten des Verbands sowie die Beziehungen zu den 

Stimmbürger:innen.  

 

Die Statuten des Verbands wurden am 01. Dezember 1996 durch die Stimmberechtigten geneh-

migt. 

 

Seitdem haben sich regulatorische Anforderungen, administrative Abläufe und Praxisbedarfe ver-

ändert.  

 

Gegenstand der vorliegenden Teilrevision ist die Anpassung der Statuten, um die Zusammenarbeit 

effizienter und zeitgemässer zu gestalten, ohne grundlegend neue Rechte oder Pflichten der Stimm-

bürger:innen einzuführen. 

 

Die Statutenrevision wurde durch den Rechtsdienst des Kantons geprüft und als ordnungsgemäss 

befunden. Gemäss Art. 7 lit. i) der Gemeindeordnung Bühler unterliegen Statutenänderungen von 

Zweckverbänden dem obligatorischen Referendum.  

 

 

Abstimmungsfrage 

 

Stimmen Sie der Teilrevision der Statuten des Abwasserverbandes Bühler-Gais zu? 

 

 

Antrag 

 

Der Gemeinderat Bühler beantragt der Teilrevision der Statuten des Abwasserverbandes Bühler-

Gais zuzustimmen. 

 



 
 

Synopse zur Änderung der Statuten des Abwasserverbands Bühler/Gais 

 

 
Art. 1 Art. 1 

Die Gemeinden Bühler und Gais schliessen sich aufgrund 
der kantonalen Gesetzgebung (EG ZGB Art. 25 und EG 
GschG Art. 5) zu einem Zweckverband mit eigener Rechts- 
persönlichkeit zusammen. Er führt den Namen Abwasser- 
verband Bühler/Gais, nachfolgend AVBG genannt und hat 
seinen Sitz in Bühler. 

Die Gemeinden Bühler und Gais schliessen sich im Sinne 
von Art. 31 ff. des Gemeindegesetzes (bGS 151.11) zu ei-
nem Zweckverband mit eigener Rechtspersönlichkeit zu- 
sammen. Er führt den Namen Abwasserverband Bühler/Gais 
(AVBG) und hat seinen Sitz in Bühler. 

 
 

Art. 2 Art. 2 

Der AVBG betreibt die gemeinsame Abwasserreinigungs- 
anlage (ARA) für die Gemeinden Bühler und Gais und die 
direkt angeschlossenen Industriebetriebe. Die Generellen 
Kanalisationsprojekte (GKP) und die Generellen Entwäs- 
serungsprojekte (GEP) der beiden Gemeinden sind rechts- 
verbindlich. Beiden Gemeinden liegt das Trennsystem zu-
grunde; demzufolge gelten die Bestimmungen dieses Ver-
trages nur für Schmutzwasser. 

Der Zweckverband betreibt die gemeinsame Abwasserreini- 
gungsanlage (ARA) für die Gemeinden Bühler und Gais. Die 
Generellen Entwässerungsplanungen (GEP) der beiden Ge- 
meinden sind behördenverbindlich (Art. 58 Abs. 1 des Ge- 
setzes über die Einführung der Bundesgesetze über den 
Umweltschutz und den Schutz der Gewässer; Umwelt- und 
Gewässerschutzgesetz; UGsG; bGS 814.0). 

 
 

Art. 3 Art. 3 

Die Delegiertenversammlung setzt sich zusammen aus je 
fünf Vertretern der beiden Gemeinden Bühler und Gais. Die 
Delegierten werden von den Gemeinderäten für eine Amts-
dauer von drei Jahren gewählt. Ein weiteres Mitglied, das 
zugleich der Betriebskommission angehört, wird durch die 
direkt einleitenden Industriebetriebe delegiert. 

Art. 4 
Die Beschlüsse der Delegiertenversammlung werden mit 
einfachem Stimmenmehr gefasst. Für die Beschlussfas- 
sung ist die Anwesenheit von mindestens 2/3 der Dele- 
gierten erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag 
als angenommen, für den der Vorsitzende gestimmt hat. 
Abstimmungen und Wahlen werden offen durchgeführt. 

Die Delegiertenversammlung setzt sich zusammen aus je 
fünf Vertretern der beiden Gemeinden Bühler und Gais. Die 
Delegierten werden von den Gemeinderäten für eine Amts-
dauer von drei Jahren gewählt. 

 

 
Art. 4 
dito 

 
 

Art. 5 
Jedes Jahr findet eine ordentliche Delegiertenversammlung 
statt. Weitere Versammlungen werden auf Beschluss der 
Betriebskommission oder auf Verlangen einer Vertrags- ge-
meinde einberufen. Die Einladungen zur Versammlung 
sind mindestens 14 Tage im Voraus den Delegierten zuzu-
stellen. 

Art 5 
dito 

 
 

Art. 6 Art. 6 

Die Betriebskommission besteht aus dem Präsidenten und 
dem Vizepräsidenten des Verbandes sowie vier weiteren 
Mitgliedern, wovon eines die direkt einleitenden lndustrie- 
betriebe vertritt. Präsident und Vizepräsident sind nicht aus 
derselben Gemeinde. 

Die Betriebskommission besteht aus dem Präsidenten und 
dem Vizepräsidenten des Verbandes so- wie vier weiteren 
Mitgliedern. Präsident und Vizepräsident sind nicht aus der-
selben Gemeinde. 

 

Art. 7 Art. 7 

Sitzungen der Betriebskommission werden durch den 
Präsidenten nach Massgabe des Bedürfnisses ange- 
ordnet. Zudem hat eine Sitzung stattzufinden, wenn ein 
Mitglied der Kommission dies verlangt. 

Die Beschlüsse der Betriebskommission werden mit einfa- 
chem Stimmenmehr gefasst. Für die Beschlussfassung ist 
die Anwesenheit von mindestens 2/3 der Mitglieder erfor- 
derlich. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als angenom-
men, für den der Vorsitzende gestimmt hat. 
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Art. 8 

Sitzungen der Betriebskommission werden durch den Präsiden-
ten nach Massgabe des Bedürfnisses angeordnet. Zudem hat 
eine Sitzung stattzufinden, wenn ein Mitglied der Kommission 
dies verlangt. 

 

Art. 8 Art. 9 

Die Führung der Rechnung und der Kasse des AVBG kann 
vom AVBG selbst besorgt, der Buchhaltung einer Ver- 
bandsgemeinde oder einem Treuhandbüro übertragen 
werden. 

Die Führung der Rechnung und der Kasse des Zweckver- 
bandes kann vom diesem selbst besorgt, der Buchhaltung 
einer Verbandsgemeinde oder einem Treuhandbüro über- 
tragen werden. 

 
 

Art. 9 Art. 10 

Die Geschäftsprüfung wird durch je ein Mitglied der RPK 
der Gemeinden Bühler und Gais besorgt. Diese werden 
durch die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommis- 
sionen der beiden Gemeinden bestimmt. 

Die Geschäftsprüfung wird durch je ein Mitglied der Ge- 
schäftsprüfungskommission (GPK) der Gemeinden Bühler 
und Gais besorgt. Diese werden durch die jeweilige GPK der 
beiden Gemeinden bestimmt. 

 
 

Art. 10 Art. 11 

Die Delegiertenversammlung wählt für eine Amtsdauer von 
drei Jahren: 
a) den Präsidenten des Verbandes, der zugleich der De-

legiertenversammlung und der Betriebskommission 
vorsteht; 

b) den Vizepräsidenten, der zugleich als Vizepräsident 
der Delegiertenversammlung und der Betriebs- 
kommission amtet; 

Die Delegiertenversammlung wählt für eine Amtsdauer von 
drei Jahren: 
a) den Präsidenten des Verbandes, der zugleich der Dele-

giertenversammlung und der Betriebskommission vor-
steht; 

b) den Vizepräsidenten, der zugleich als Vizepräsident der 
Delegiertenversammlung und der Betriebskommission 
amtet; 

c) die drei weiteren Mitglieder der Betriebskommission. c) die vier weiteren Mitglieder der Betriebskommission. 

Art. 11  Art. 12 

Der Delegiertenversammlung obliegen im Weiteren die 
folgenden Aufgaben: 

a) Oberaufsicht über die Verwaltung des AVBG, sowie 
den Unterhalt, den Betrieb und die Wartung der 
Verbandsanlagen; 

b) Kenntnisnahme des Geschäftsberichts der Betriebs- 
kommission und Mitteilung an die Gemeinderäte der 
Verbandsgemeinden; 

c) Genehmigung von Rechnung und Budget, sowie Ent- 
lastung der Betriebskommission zuhanden der Ge-
meinderäte der beiden Vertragsgemeinden; 

Der Delegiertenversammlung obliegen im Weiteren die 
folgenden Aufgaben: 

a) Oberaufsicht über die Verwaltung des Zweckverbandes, 
sowie Unterhalt, den Betrieb und die Wartung der Ver-
bandsanlagen; 

b) Kenntnisnahme des Geschäftsberichts der Betriebs-
kommission und Mitteilung an die Gemeinderäte der 
Verbandsgemeinden; 

c) Genehmigung der Rechnung und Budget, sowie Ent-
lastung der Betriebskommission zuhanden der Ge-
meinde-räte der beiden Verbandsgemeinden; 

d) Festlegung der Gebühren; d) Festlegung der Gebühren; 
e) Begutachtung von Vorlagen und Anträgen an die 

Verbandsgemeinden; 
e) Begutachtung von Vorlagen und Anträgen an die Ver- 

bandsgemeinden; 

f) Genehmigung von Projekten; f) Genehmigung von Projekten; 
g) Abschluss von Verträgen; g) Abschluss von Verträgen; 

h) Festsetzung der Löhne der Angestellten, sowie der 
Entschädigung der Mitglieder der Verbandsorgane; 

i) der freihändige und zwangsrechtliche Erwerb von 
Grund und Rechten; 

k) die Erhebung von gerichtlichen Klagen und Erledigung 
derartiger Prozesse; 

I) Anträge über die Abänderung dieser Statuten an die 
Verbandsgemeinden. 

h) Festsetzung der Löhne der Angestellten, sowie der 
Entschädigung der Mitglieder der Verbandsorgane; 

i) der freihändige und zwangsrechtliche Erwerb von Grund 
und Rechten; 

j) die Erhebung von gerichtlichen Klagen und Erledigung 
derartiger Prozesse; 

k) Anträge über die Abänderung dieser Statuten an die 
Verbandsgemeinden; 

l) Beschlussfassung über den Beitritt von weiteren Ge-
meinden oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften und 
Anstalten. 
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Art. 12 Art. 13 

Die Betriebskommission ist das ausführende Organ des 
AVBG. Ihr sind alle Geschäfte zur selbständigen Erledi-
gung übertragen, welche nicht der Delegiertenversamm-
lung vorbehalten sind. Die Betriebskommission konstituiert 
sich selbst. 
Insbesondere obliegen ihr: 

a) Aufsicht über den Betrieb und die Wartung der Anlagen 
des AVBG; 

b) Beschlussfassung über einmalige und wiederkehrende 
Ausgaben im Rahmen des von der Delegiertenver- 
sammlung beschlossenen Budgets; 

c) Beschlussfassung über dringliche Ausgaben, die für 
die Aufrechterhaltung des Betriebs unumgänglich sind. 
Solche Beschlüsse sind den Delegierten umgehend 
mitzuteilen; 

d) Vorbereitung der Geschäfte und die Durchführung der 
Delegiertenversammlung; 

Die Betriebskommission ist das ausführende Organ des 
Zweckverbandes. Ihr sind alle Geschäfte zur selbständigen 
Erledigung übertragen, welche nicht der Delegiertenver-
sammlung vorbehalten sind. Ihr obliegen folgende Aufga-
ben: 

 
a) Aufsicht über den Betrieb und Wartung der Anlagen des 

Zweckverbandes; 
b) Beschlussfassung über einmalige und wiederkehrende 

Ausgaben im Rahmen des von der Delegiertenver-
sammlung beschlossenen Budgets; 

c) Beschlussfassung über dringliche Ausgaben, die für die 
Aufrechterhaltung des Betriebs unumgänglich sind. 
Solche Beschlüsse sind den Delegierten umgehend 
mitzuteilen; 

d) Vorbereitung der Geschäfte und die Durchführung der 
Delegiertenversammlung; 

e) Erteilung von Projektierungsaufträgen; e) Erteilung von Projektierungsaufträgen; 

f) Wahl des Klärwärters und allfällig weiterer Funktionäre; f) Wahl der für den Betrieb erforderlichen Klärwerk- 
fachleute 

g) Festlegung der Aufgaben und Kompetenzen des 
Klärwärters in einem Pflichtenheft. 

g) Festlegung der Aufgaben und Kompetenzen der Klär-
werkfachleute in den Pflichtenheften 

 

Art. 13 Art. 14 

Rechtsverbindliche Unterschrift für den AVBG, die Dele- 
giertenversammlung und die Betriebskommission führt der 
Verbandspräsident mit dem Aktuar oder dem Rechnungs- 
führer. 

Rechtsverbindliche Unterschrift für den Zweckverband, die 
Delegiertenversammlung und die Betriebskommission führt 
der Verbandspräsident mit dem Aktuar oder Rechnungsfüh-
rer. 

 

Art. 14 Art. 15 
Die Geschäftsprüfungskommission hat die jährliche Ver- 
bandsrechnung und die besonderen Bauabrechnungen auf 
ihre Richtigkeit und Übereinstimmung mit Vertrag und Pro- 
tokollen zu prüfen und zuhanden der Delegiertenversamm- 
lung Antrag zu stellen. Die Geschäftsprüfungskommission 
kann ein Treuhandbüro zur Kontrolle der Rechnungsfüh- 
rung beiziehen 

Die GPK hat die jährliche Verbandsrechnung und die be- 
sonderen Bauabrechnungen auf ihre Richtigkeit und Über- 
einstimmung mit Vertrag und Protokollen zu prüfen und zu- 
handen der Delegiertenversammlung Antrag zu stellen. Die 
GPK kann ein Treuhandbüro zur Kontrolle der Rechnungs- 
führung beiziehen. 

 

Art. 15 Art. 16 
Die Anlagen des AVBG sind: Die Anlagen des Zweckverbandes sind: 

a) ARA Au a) Abwasserreinigungsanlage Au 

b) Hauptkanal von der Strassenquerung ;FeIsenegg“ 
Gais bis zur ARA. 

b) Hauptkanal von der Strassenquerung "Felsenegg" Gais 
bis zur ARA 

 

Art. 16 Art. 17 

Die Anlagen werden entsprechend den Vorschriften des 
kantonalen EG zum Gewässerschutzgesetz (29.4.79 bGS 
814.11), der VO zum EG GschG (5.11.79) sowie der Klär-
schlammverordnung vom 8.4.81 (SR 814.225.22) betrie-
ben. 

Art. 17 

Für die Einleitung der Abwässer gelten die Kanalisations-
reglemente der Gemeinde. Die Gebühren werden durch 
die Gemeinden erhoben. 

Die Anlagen werden entsprechend den Vorschriften der 
Umwelt- und Gewässerschutzgesetzgebung betrieben. 

 
 
 

 
Ersatzlos gestrichen 
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Art. 18 
Für die direkt einleitenden Industriebetriebe gelten die An-
forderungen gemäss Anhang III der Verordnung über Ab-
wassereinleitungen (SR 814.225.21). 
Die Gebühren werden nach den Richtlinien des VSA auf-
grund der Schmutzstoffbelastung ermittelt und vom AVBG 
in Rechnung gestellt. 

 

Art. 19 Art. 18 
Die Gemeinden und die Industriebetriebe sind verpflichtet, Die Gemeinden sind verpflichtet: 

a) ihre eigenen Anlagen fachgemäss zu unterhalten, da-
mit die gemeinsamen Anlagen keinen Schaden leiden; 

a) ihre eigenen Anlagen fachgemäss zu unterhalten, damit die 
gemeinsamen Anlagen keinen Schaden erleiden; 

b) Mängel an den eigenen Anlagen zu melden; b) Mängel an den eigenen Anlagen zu melden; 
c) die Behebung von Mängeln privater Anlagen, die an die 

Gemeindekanalisation angeschlossen sind, zu veranlas-
sen und zu überwachen; 

d) für die Durchsetzung der vom AVBG erlassenen An-
schlussvorschriften und Weisungen zu sorgen. 

c) die Behebung von Mängeln privater Anlagen, die an die Ge-
meindekanalisation angeschlossen sind, zu veranlassen und 
zu überwachen. 

 
 

Art. 20 Art. 19 

Für private Direktanschlüsse an die Anlagen des AVBG 
gelten sinngemäss die Kanalisationsreglemente der be- 
treffenden Gemeinde. Sie bedürfen der Genehmigung 
durch den Gemeinderat und den Verband. Die reglemen- 
tarischen Gebühren und Beiträge werden von den betref- 
fenden Gemeinden erhoben. 

Private Direktanschlüsse an die Anlagen des Zweckverban-
des bedürfen der Zustimmung durch den Zweckverband. 

 

Art. 21 Art. 20 

Der AVBG ist berechtigt, jederzeit sämtliche Anlagen, 
welche mit der Ableitung von Abwasser in die Gemein- 
schaftsanlage im Zusammenhang stehen, auf den vor- 
schriftsgemässen Zustand zu kontrollieren, gleichgültig, 
ob es sich um Gemeinde- oder um Privatanlagen handelt. 
Die Kontrolle hat sich auch auf die Abwässer, die direkt 
oder indirekt der Gemeinschaftsanlage zufliessen, zu er-
strecken. 

Der Zweckverband ist berechtigt, öffentliche und private Ab-
wasseranlagen, welche mit der Ableitung von Abwasser in 
die Gemeinschaftsanlage im Zusammenhang stehen, auf 
den vorschriftsgemässen Zustand zu kontrollieren. Die Kont- 
rolle hat sich auch auf die Abwässer, die direkt oder indirekt 
der Gemeinschaftsanlage zufliessen, zu erstrecken. 

 

Art. 22 Art. 21 

Die Gemeinden und die direkt einleitenden Industriebe- 
triebe haften für Schäden an den verhandseigenen An- la-
gen, die infolge Missachtung der Vorschriften, insbe- son-
dere durch Verletzung der Kontrollpflicht, Nichtbehe- bung 
der bei ordnungsgemässen Kontrollen festgestellten Män-
geln und Unterlassung der vom Verband angeordne- ten 
Massnahmen entstanden sind. Das Kontrollrecht des Ver-
bandes entlastet die Gemeinden nicht von ihrer Verant- 
wortlichkeit. 

Art. 23 

Dritte sind gegenüber dem AVBG haftbar, wenn durch ihre 
Anlagen oder Massnahmen die Anlagen oder der Betrieb 
der Kläranlage betroffen sind. 

Art. 24 

Anschlussgesuche für gewerbliche und industrielle Abwäs-
ser, sowie für Direktanschlüsse, bedürfen eines abge-
schlossenen Baubewilligungsverfahrens (rechtskräftige 
Bewilligung der zuständigen kommunalen und kantonalen 
Baubehörden). 

Die Gemeinden haften für Schäden an den verbandseigenen 
Anlagen, die infolge Missachtung der Vorschriften, insbeson- 
dere durch Verletzung der Kontrollpflicht, Nichtbehebung der 
bei ordnungsgemässen Kontrollen festgestellten Mängeln 
und Unterlassungen der vom Verband angeordneten Mass- 
nahmen entstanden sind. Das Kontrollrecht des Verbandes 
entlastet die Gemeinden nicht von ihrer Verantwortlichkeit. 

 
 

 
Ersatzlos gestrichen 

 
 

 
Ersatzlos gestrichen 
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Art. 25 

Die Kanalisationsreglemente der Gemeinden dürfen keine 
Vorschriften enthalten, die den Bestimmungen dieser Sta-
tuten oder weiteren für die Gemeinden verbindlichen Be-
schlüssen des Verbandes widerspre- chen. Vorbehalten 
bleiben die Bestimmungen der zuständigen kantonalen 
Genehmigungsbehörden. 

 
Ersatzlos gestrichen 

 

Art. 26 Art. 22 

Wer von ausserhalb des Verbandsgebietes dem AVBG 
Abwasser zuführen will, schliesst mit dem AVBG einen 
Vertrag ab. Allfällige Durchleitungsrechte sind dabei mit 
den Gemeinden direkt zu regeln. 

Wer von ausserhalb des Verbandsgebietes dem Zweck- 
verband Schmutzwasser zuführen will, schliesst mit dem 
Zweckverband einen Vertrag ab. Allfällige Durchleitungs- 
rechte sind dabei mit den Gemeinden direkt zu regeln. 

 
 

Art. 27 
Der AVBG führt eine eigene, nach allgemein anerkannten 
buchhalterischen Grundsätzen gegliederte Rechnung. 

Art. 23 
Der Zweckverband führt eine eigene, nach allgemein aner-
kannten buchhalterischen Grundsätzen gegliederte Rech-
nung. 

 

Art. 28 Art. 24 

a) Der AVBG finanziert den Betrieb der Verbandsanlagen 
und die Investitionen aus eigenen Mitteln. 
Dazu erhebt er Gebühren, welche die Aufwendungen 
für den Betrieb decken, und angemessene Rückstel-
lungen ermöglichen. 

 
b) Soweit der Bedarf nicht aus eigenen Mitteln gedeckt 

werden kann, werden die erforderlichen Mittel aufge-
nommen. Diese Mittelbeschaffung ist Sache der Be-
triebskommission, welche sie in Absprache mit den 
Verbandsgemeinden vornimmt. 

a) Der Zweckverband finanziert den Betrieb der 

Verbandsanlagen und die Investitionen aus eigenen Mit-
teln. Dazu erhebt er von den Gemeinden Gebühren, 
welche die Aufwendungen für den Betrieb decken, und 
angemessene Rückstellungen ermöglichen. Die Gebüh-
ren wer- den nach den Richtlinien des VSA aufgrund 
der Schmutzstoffbelastung ermittelt. 

b) Soweit der Bedarf nicht aus den eigenen Mitteln gedeckt 
werden kann, werden die erforderlichen Mittel aufge-
nommen. Diese Mittelbeschaffung ist Sache der Be-
triebskommission, welche sie in Absprache mit den Ver-
bandsgemeinden vornimmt. 

b) Die Rechnung des AVBG muss ausgeglichen sein. c) Die Rechnung des Zweckverbandes soll möglichst 
ausgeglichen sein. 

 

Art. 29 Art. 25 

Das Geschäftsjahr dauert vom 1. November bis 
31. Oktober. Die Betriebsrechnung ist jeweils auf den 
31. Oktober abzuschliessen. 

Das Geschäftsjahr entspricht dem Rechnungsjahr der Ver- 
bandsgemeinden. Die Verbandsrechnung ist jeweils auf den 
31. Dezember abzuschliessen. 

 

Art. 30 Art. 26 

Der jährliche Voranschlag ist von der Betriebskommission 
aufzustellen und der Delegiertenversammlung zu unter- 
breiten. Sofern Anpassungen der Gebühren notwendig 
sind, teilt dies die Betriebskommission den Gemeinden 
frühzeitig mit. 

Der jährliche Voranschlag ist von der Betriebskommission 
aufzustellen und der Delegiertenversammlung zu unter- brei-
ten. Sofern Anpassungen der Gebühren notwendig sind, teilt 
dies die Betriebskommission den Gemeinden frühzeitig mit. 

 

Art. 31 Art. 27 

Der Rechnungsführer hat die Verbandsrechnung jeweils 
bis spätestens 20. November der Betriebskommission vor-
zulegen. Diese hat die Rechnung unter Beschluss- fas-
sung über die Verteilung der Kosten zu verabschieden 
und der Geschäftsprüfungskommission zu unterbreiten, so 
dass bis spätestens am 20. Dezember die Abnahme durch 
die Delegiertenversammlung erfolgen kann. 

Der Rechnungsführer hat die Verbandsrechnung jeweils bis 
spätestens Ende März des folgenden Jahres der Betriebs- 
kommission vorzulegen. Diese hat die Rechnung unter Be- 
schlussfassung über die Verteilung der Kosten zu verab- 
schieden und der Geschäftsprüfungskommission zu unter- 
breiten, so dass bis spätestens Ende April die Abnahme 
durch die Delegiertenversammlung erfolgen kann. 

 

Art. 32 Art. 28 

Der Verband steht, wie die Gemeinden, nach Massgabe 
der zuständigen Gesetzgebung unter der Aufsicht des 
Kantons Appenzell Ausserrhoden. 

Der Verband steht, wie die Gemeinden, nach Massgabe der 
zuständigen Gesetzgebung unter der Aufsicht des Kantons 
Appenzell A.Rh. 
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Art. 33 

Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten, welche sich aus dem 
Vertrag ergeben, werden, sofern eine Verständigung in 
der Delegiertenversammlung nicht möglich ist, durch ein 
Schiedsgericht entschieden. Dieses besteht aus je einem 
Vertreter der Verbandsgemeinden und einem Obmann, der 
von einem Präsidenten des Kantonsgerichts bezeichnet 
wird. 

 
Ersatzlos gestrichen 

 

Art. 34 Art. 29 

Gegen Verfügungen der Betriebskomrńission kann innert 
20 Tagen an die Delegiertenversammlung rekurriert wer-
den. Verfügungen und Entscheide der Delegierten- ver-
sammlung können innert 20 Tagen durch Rekurs beim 
Regierungsrat angefochten werden. 

Gegen Beschlüsse der Betriebskommission kann innert 20 
Tagen an die Delegiertenversammlung rekurriert werden. 
Verfügungen und Entscheide der Delegiertenversammlung 
können innert 20 Tagen durch Rekurs beim Regierungsrat 
angefochten werden. 

Art. 30 
Gemeinden oder öffentlich-rechtliche Körperschaften und 
Anstalten, welche einen wesentlichen Bezug und Anteil zum 
Verbandszweck haben, können einen Beitrittsantrag an den 
Zweckverband stellen. Der Antrag wird von der Betriebs- 
kommission geprüft und der Delegiertenversammlung zum 
Beschluss vorgelegt. 

Art. 31 

Eine Verbandsgemeinde kann unter Einhaltung einer Kün-
digungsfrist von zwei Jahren auf das Ende eines Kalender-
jahres schriftlich den Austritt aus dem Verband erklären. 
Voraussetzung für einen Austritt ist, dass der Bezug und 
Anteil zum Verbandszweck verfallen ist. Der Austritt führt 
zur Auflösung des Zweckverbandes, wenn dieser vor dem 
Austritt eines Verbandsmitglieds nur aus zwei Verbandsmit-
gliedern besteht. 

 

Art. 35 Art. 32 

Die Auflösung des Verbandes ist nur mit Zustimmung der 
Gemeinderäte beider Verbandsgemeinden möglich und 
wenn der Verbandszweck für die beteiligten Gemeinden 
anderweitig sichergestellt und die Erfüllung der Verbind- 
lichkeiten des Verbandes gewährleistet sind. Ein Auflö- 
sungsbeschluss hat auch die Liquidation eines allfälligen 
Vermögens und dessen Verteilung an die Gemeinden zu 
regeln. Streitigkeiten über die Verbandsauflösung und die 
Liquidation sind gemäss Art. 33 dieses Vertrages zu erle-
digen. Der Beschluss zur Auflösung bedarf zu seiner Gül-
tigkeit der Genehmigung durch die zuständigen Behör-
den des Kantons Appenzell A.Rh. 

 

Die Auflösung des Zweckverbandes ist nur mit Zustimmung 
der Gemeinderäte beider Verbandsgemeinden möglich und 
wenn der Verbandszweck für die beteiligten Gemeinden an-
derweitig sichergestellt und die Erfüllung der Verbind- lich-
keiten des Verbandes gewährleistet sind. Ein Auflö- sungs-
beschluss hat auch die Liquidation eines allfälligen Vermö-
gens und dessen Verteilung an die Gemeinden zu regeln. 
Die Auflösung des Abwasserbandes Bühler/Gais bedarf zu 
seiner Gültigkeit der Genehmigung durch den Regierungsrat 

 

Art. 36 Art. 33 

Abänderungen dieser Statuten bedürfen der Zustimmung 
beider Verbandsgemeinden sowie der Genehmigung durch 
die zuständigen Behörden des Kantons Appenzell A.Rh. 

Abänderungen dieser Statuten bedürfen der Zustimmung bei-
der Verbandsgemeinden sowie der Genehmigung durch den 
Regierungsrat. 

 
 

 
Art. 37 Art. 34 
Diese Statuten treten nach Annahme durch beide Ver- 
bandsgemeinden und nach Genehmigung durch die zu-
ständigen Behörden des Kantons Appenzell A.Rh. in Kraft. 

Diese Statuten treten nach Annahme durch beide Verbands- 
gemeinden und nach der Genehmigung durch den Regie-
rungsrat in Kraft.
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I. Allgemeine Bestimmungen 

 

Art. 1 

Die Gemeinden Bühler und Gais schliessen sich im Sinne von Art. 31 ff. des Gemeinde-

gesetzes (bGS 151.11) zu einem Zweckverband mit eigener Rechtspersönlichkeit zu-

sammen. Er führt den Namen Abwasserverband Bühler/Gais (AVBG) und hat seinen 

Sitz in Bühler. 

 

Art. 2 

Der Zweckverband betreibt die gemeinsame Abwasserreinigungsanlage (ARA) für die 

Gemeinden Bühler und Gais. Die Generellen Entwässerungsplanungen (GEP) der bei-

den Gemeinden sind behördenverbindlich (Art. 58 Abs. 1 des Gesetzes über die Ein-

führung der Bundesgesetze über den Umweltschutz und den Schutz der Gewässer; 

Umwelt- und Gewässerschutzgesetz; UGsG; bGS 814.0). 

 

 
II. Organisation 

 
Delegiertenversammlung 

Art. 3 

Die Delegiertenversammlung setzt sich zusammen aus je fünf Vertretern der beiden 

Gemeinden Bühler und Gais. Die Delegierten werden von den Gemeinderäten für 

eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt. 

 

Art. 4 

Die Beschlüsse der Delegiertenversammlung werden mit einfachem Stimmenmehr ge-

fasst. Für die Beschlussfassung ist die Anwesenheit von mindestens 2/3 der Delegierten 

erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als angenommen, für den der Vor-

sitzende gestimmt hat. 

Abstimmungen und Wahlen werden offen durchgeführt. 

 

Art. 5 

Jedes Jahr findet eine ordentliche Delegiertenversammlung statt. Weitere Versamm-

lungen werden auf Beschluss der Betriebskommission oder auf Verlangen einer Ver-

tragsgemeinde einberufen. Die Einladungen zur Versammlung sind mindestens 14 

Tage im Voraus den Delegierten zuzustellen. 

 

 
Betriebskommission 

 

Art. 6 

Die Betriebskommission besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten des 

Verbandes sowie vier weiteren Mitgliedern. Präsident und Vizepräsident sind nicht aus 

derselben Gemeinde. 

 

Art. 7 

Die Beschlüsse der Betriebskommission werden mit einfachem Stimmenmehr gefasst. 

Für die Beschlussfassung ist die Anwesenheit von mindestens 2/3 der Mitglieder erfor-

derlich. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als angenommen, für den der Vorsit-

zende gestimmt hat. 
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Art. 8 

Sitzungen der Betriebskommission werden durch den Präsidenten nach Massgabe des 

Bedürfnisses angeordnet. Zudem hat eine Sitzung stattzufinden, wenn ein Mitglied der 

Kommission dies verlangt. 

 

 
Rechnungsführung 

Art. 9 

Die Führung der Rechnung und der Kasse des Zweckverbandes kann vom diesem 

selbst besorgt, der Buchhaltung einer Verbandsgemeinde oder einem Treuhandbüro 

übertragen werden. 

 

 
Geschäftsprüfungskommission 

Art. 10 

Die Geschäftsprüfung wird durch je ein Mitglied der Geschäftsprüfungskommission 

(GPK) der Gemeinden Bühler und Gais besorgt. Diese werden durch die jeweilige GPK 

der beiden Gemeinden bestimmt. 

 

 
III. Aufgaben und Befugnisse der Verbandsorgane 

 
Delegiertenversammlung 

 

Art. 11 

Die Delegiertenversammlung wählt für eine Amtsdauer von drei Jahren: 

 

a) den Präsidenten des Verbandes, der zugleich der Delegiertenversammlung  

und der Betriebskommission vorsteht; 

b) den Vizepräsidenten, der zugleich als Vizepräsident der Delegiertenversamm- 

lung und der Betriebskommission amtet; 

c) die vier weiteren Mitglieder der Betriebskommission. 

 

Art. 12 

Der Delegiertenversammlung obliegen im Weiteren die folgenden Aufgaben: 

 

a) Oberaufsicht über die Verwaltung des Zweckverbandes, sowie Unterhalt, den  

Betrieb und die Wartung der Verbandsanlagen; 

b) Kenntnisnahme des Geschäftsberichts der Betriebskommission und Mitteilung  

an die Gemeinderäte der Verbandsgemeinden; 

c) Genehmigung Rechnung und Budget, sowie Entlastung der Betriebskom- 

mission zuhanden der Gemeinderäte der beiden Verbandsgemeinden; 

d) Festlegung der Gebühren; 

e) Begutachtung von Vorlagen und Anträgen an die Verbandsgemeinden; 

f) Genehmigung von Projekten; 

g) Abschluss von Verträgen; 

h) Festsetzung der Löhne der Angestellten, sowie der Entschädigung der Mitglie- 

der der Verbandsorgane; 

i) der freihändige und zwangsrechtliche Erwerb von Grund und Rechten; 

j) die Erhebung von gerichtlichen Klagen und Erledigung derartiger Prozesse; 

k) Anträge über die Abänderung dieser Statuten an die Verbandsgemeinden; 

l) Beschlussfassung über den Beitritt von weiteren Gemeinden oder öffentlich- 

rechtlichen Körperschaften und Anstalten.  
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Betriebskommission 

 

Art. 13 

Die Betriebskommission ist das ausführende Organ des Zweckverbandes. Ihr sind alle 

Geschäfte zur selbständigen Erledigung übertragen, welche nicht der Delegiertenver-

sammlung vorbehalten sind. Ihr obliegen folgende Aufgaben: 

 

a) Aufsicht über den Betrieb und Wartung der Anlagen des Zweckverbandes; 

b) Beschlussfassung über einmalige und wiederkehrende Ausgaben im Rahmen  

des von der Delegiertenversammlung beschlossenen Budgets; 

c) Beschlussfassung über dringliche Ausgaben, die für die Aufrechterhaltung des  

Betriebs unumgänglich sind. Solche Beschlüsse sind den Delegierten umgehend  

mitzuteilen; 

d) Vorbereitung der Geschäfte und die Durchführung der Delegiertenversamm- 

lung; 

e) Erteilung von Projektierungsaufträgen; 

f) Wahl der für den Betrieb erforderlichen Klärwerkfachleute 

g) Festlegung der Aufgaben und Kompetenzen der Klärwerkfachleute in den  

Pflichtenheften 

 

Art. 14 

Rechtsverbindliche Unterschrift für den Zweckverband, die Delegiertenversammlung 

und die Betriebskommission führt der Verbandspräsident mit dem Aktuar oder Rech-

nungsführer. 

 

 
Geschäftsprüfungskommission 

 

Art. 15 

Die GPK hat die jährliche Verbandsrechnung und die besonderen Bauabrechnungen 

auf ihre Richtigkeit und Übereinstimmung mit Vertrag und Protokollen zu prüfen und 

zuhanden der Delegiertenversammlung Antrag zu stellen. Die GPK kann ein Treuhand-

büro zur Kontrolle der Rechnungsführung beiziehen. 

 

 
IV. Anlagen 

 

Art. 16 

Die Anlagen des Zweckverbandes sind: 

 

a) Abwasserreinigungsanlage Au 

b) Hauptkanal von der Strassenquerung "Felsenegg" Gais bis zur ARA 

 

 
V. Betrieb der Anlagen 

 

Art. 17 

Die Anlagen werden entsprechend den Vorschriften der Umwelt- und Gewässer-

schutzgesetzgebung betrieben. 
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Art. 18 

Die Gemeinden sind verpflichtet: 

 

a) ihre eigenen Anlagen fachgemäss zu unterhalten, damit die gemeinsamen  

Anlagen keinen Schaden erleiden; 

b) Mängel an den eigenen Anlagen zu melden; 

c) die Behebung von Mängeln privater Anlagen, die an die Gemeindekanalisa- 

tion angeschlossen sind, zu veranlassen und zu überwachen. 

 

Art. 19 

Private Direktanschlüsse an die Anlagen des Zweckverbandes bedürfen der Zustim-

mung durch den Zweckverband. 

 

Art. 20 

Der Zweckverband ist berechtigt, öffentliche und private Abwasseranlagen, welche 

mit der Ableitung von Abwasser in die Gemeinschaftsanlage im Zusammenhang ste-

hen, auf den vorschriftsgemässen Zustand zu kontrollieren. Die Kontrolle hat sich auch 

auf die Abwässer, die direkt oder indirekt der Gemeinschaftsanlage zufliessen, zu er-

strecken. 

 

Art. 21 

Die Gemeinden haften für Schäden an den verbandseigenen Anlagen, die infolge 

Missachtung der Vorschriften, insbesondere durch Verletzung der Kontrollpflicht, Nicht-

behebung der bei ordnungsgemässen Kontrollen festgestellten Mängeln und Unter-

lassungen der vom Verband angeordneten Massnahmen entstanden sind. Das Kon-

trollrecht des Verbandes entlastet die Gemeinden nicht von ihrer Verantwortlichkeit. 

 

Art. 22 

Wer von ausserhalb des Verbandsgebietes dem Zweckverband Schmutzwasser zufüh-

ren will, schliesst mit dem Zweckverband einen Vertrag ab. Allfällige Durchleitungs-

rechte sind dabei mit den Gemeinden direkt zu regeln. 

 

 
VI. Rechnungswesen 

Art. 23 

Der Zweckverband führt eine eigene, nach allgemein anerkannten buchhalterischen 

Grundsätzen gegliederte Rechnung. 

 

Art. 24 

a) Der Zweckverband finanziert den Betrieb der Verbandsanlagen und die Inves- 

titionen aus eigenen Mitteln. Dazu erhebt er von den Gemeinden Gebühren,  

welche die Aufwendungen für den Betrieb decken, und angemessene Rück- 

stellungen ermöglichen. Die Gebühren werden nach den Richtlinien des VSA  

aufgrund der Schmutzstoffbelastung ermittelt. 

b) Soweit der Bedarf nicht aus den eigenen Mitteln gedeckt werden kann, werden  

die erforderlichen Mittel aufgenommen. Diese Mittelbeschaffung ist Sache der  

Betriebskommission, welche sie in Absprache mit den Verbandsgemeinden vor- 

nimmt. 

c) Die Rechnung des Zweckverbandes soll möglichst ausgeglichen sein. 
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Art. 25 

Das Geschäftsjahr entspricht dem Rechnungsjahr der Verbandsgemeinden. Die Ver-

bandsrechnung ist jeweils auf den 31. Dezember abzuschliessen. 

 

Art. 26 

Der jährliche Voranschlag ist von der Betriebskommission aufzustellen und der Dele-

giertenversammlung zu unterbreiten. Sofern Anpassungen der Gebühren notwendig 

sind, teilt dies die Betriebskommission den Gemeinden frühzeitig mit. 

 

Art. 27 

Der Rechnungsführer hat die Verbandsrechnung jeweils bis spätestens Ende März des 

folgenden Jahres der Betriebskommission vorzulegen. Diese hat die Rechnung unter 

Beschlussfassung über die Verteilung der Kosten zu verabschieden und der Geschäfts-

prüfungskommission zu unterbreiten, so dass bis spätestens Ende April die Abnahme 

durch die Delegiertenversammlung erfolgen kann. 

 

 
VII. Aufsicht und Rechtsschutz 

 

Art. 28 

Der Verband steht, wie die Gemeinden, nach Massgabe der zuständigen Gesetzge-

bung unter der Aufsicht des Kantons Appenzell A.Rh. 

 

Art. 29 

Gegen Beschlüsse der Betriebskommission kann innert 20 Tagen an die Delegierten-

versammlung rekurriert werden. Verfügungen und Entscheide der Delegiertenver-

sammlung können innert 20 Tagen durch Rekurs beim Regierungsrat angefochten wer-

den. 

 

 
VIII. Schlussbestimmungen 

 

Art. 30 

Gemeinden oder öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten, welche einen 

wesentlichen Bezug und Anteil zum Verbandszweck haben, können einen Beitrittsan-

trag an den Zweckverband stellen. Der Antrag wird von der Betriebskommission ge-

prüft und der Delegiertenversammlung zum Beschluss vorgelegt. 

 

Art. 31 

Eine Verbandsgemeinde kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Jahren 

auf das Ende eines Kalenderjahres schriftlich den Austritt aus dem Verband erklären. 

Voraussetzung für einen Austritt ist, dass der Bezug und Anteil zum Verbandszweck ver-

fallen ist. Der Austritt führt zur Auflösung des Zweckverbandes, wenn dieser vor dem 

Austritt eines Verbandsmitglieds nur aus zwei Verbandsmitgliedern besteht. 

 

Art. 32 

Die Auflösung des Zweckverbandes ist nur mit Zustimmung der Gemeinderäte beider 

Verbandsgemeinden möglich und wenn der Verbandszweck für die beteiligten Ge-

meinden anderweitig sichergestellt und die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Ver-

bandes gewährleistet sind. Ein Auflösungsbeschluss hat auch die Liquidation eines all-

fälligen Vermögens und dessen Verteilung an die Gemeinden zu regeln. Die Auflösung 

des Abwasserbandes Bühler/Gais bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung durch 

den Regierungsrat.  
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Art. 33 

Abänderungen dieser Statuten bedürfen der Zustimmung beider Verbandsgemein-

den sowie der Genehmigung durch den Regierungsrat. 

 

Art. 34 

Diese Statuten treten nach Annahme durch beide Verbandsgemeinden und nach der 

Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigt durch die Delegierten des Abwasserverbandes Bühler/Gais an der Ver-

sammlung vom 21. Oktober 2024 

 

 Präsident AVBG 

 Hans Etter 

 

 

 

 Aktuar AVBG 

 Felix Leuener 

 

 

 

Bühler, 14. Juni 2026 Gemeindepräsident Bühler 

 Jürg Engler 

 

 

 

 Gemeindeschreiberin Bühler 

 Sandra Eugster-Tanner 

 

 

 

Gais, 14. Juni 2026 Gemeindepräsident Gais 

 Stefan Kern 

 

 

 

 Gemeindeschreiber Gais 

 Roland Lussmann 

 

 

 

 

Genehmigt durch den Regierungsrat Appenzell A.Rh. am 


